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Unterstützung
intern

Hilfe extern

VERDACHT AUF 
KINDESWOHLGEFÄHRDUNG *
Signale, Symptome oder möglicher-
weise unerklärbare Veränderungen 
• im sozialen und emotionalen 
 Verhalten, 

• im Leistungsbereich,
• der Aufmerksamkeit,
• des Versorgungs-
 zustands oder

• Äußerungen
eines Kindes lösen 
ein Gefühl der 
Sorge aus. 

Oft ist es ein 
„komisches Gefühl“, 
das man nicht ein-
ordnen kann und 
in Wellen immer 
wieder auftritt.
Vertrauen Sie Ihrem 
„ Bauchgefühl“. 

Die Zweifel an der eigenen Wahrnehmung und den 
damit verbundenen Gefühlen erfahren Pädagog:innen, 
die Gewalt vermuten, ebenso wie die betro� enen 
Kinder.°

* Link zu Kindeswohlgefährdung: www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/499.htm

° „Kind“ steht in diesem Leitfaden für alle Minderjährigen.

AUSSERSCHULISCHE 
FACHBERATUNG MIT 
KINDERSCHUTZ-
EXPERTISE

Sie können sich 
mit Ihren Fragen und 

Ihrem „Bauchgefühl“ an 
den/die (Schul-)Sozialarbeiter:in, 
die Kinder-und Jugendhilfe (KJH) oder das Kinderschutzzentrum 
Ihrer Region wenden und bekommen dort kostenlose Beratung – auch
telefonisch. Die Daten des betro� enen Kindes müssen nicht bekannt
gegeben werden.

Kinderschutzzentren in Oberösterreich bieten nicht nur den 
 be tro� enen Kindern und ihren Familien Unterstützung, sondern 
ebenso Beratung für Menschen, die sich um ein Kind sorgen.

Bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung sind Sie laut § 37 
Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 über den Dienstweg (Schulleitung) zur 
 unverzüglichen, schriftlichen Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfe verp� ichtet. 
www.kinder-jugendhilfe-ooe.at. Zusätzlich können Sie auch tele fonischen Kontakt 
mit den Sozialarbeiter:innen der KJH aufnehmen.

Schule und insbesondere Sie als Lehrkraft und Vertrauensperson geben dem Kind Struktur 
und Sicherheit. Sorgen Sie gut für sich, damit Sie dem betro� enen Kind Normalität und 
Stabilität bieten können. 
• Glauben Sie dem Kind ! 
• Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerk-
 samkeit beim Kind. Die 
 Normalität im pädagogischen 
 Alltag ist in dieser belastenden 
 Phase wesentlich für das Kind.

• Teilen Sie dem Kind mit, dass
 Sie Hilfe beiziehen. 

• Geben Sie dem Kind entwick-
 lungsadäquate Informationen 
 über Ihre weiteren Schritte. 

Kinderschutz ist Erwachsenensache!

Bleiben Sie weiterhin sensibel in Ihrer Wahrnehmung und 
Vertrauensperson des Kindes ! Informationen über Kinderrechte 
und Wissen über den eigenen Körper sind für alle Kinder und 
Jugendliche wichtig. Nützen Sie Präventionsprogramme ! 
Zum Beispiel „Mein Körper gehört mir“ vom Österreichischen 
Zentrum für Kriminalprävention – www.aktiv4u.at.

Für Kontakte

bitte wenden!

INNERSCHULISCHE 
UNTERSTÜTZUNGSSYSTEME – 
INFORMATION 
DER SCHULLEITUNG
Pädagog:innen als 
Vertrauenspersonen von 
betro� enen Kindern fühlen 
sich oftmals mit ihrer Sorge 
alleingelassen. 

Gewalt kann niemand 
alleine lösen!

Holen Sie sich 
Unterstützung ! 
• Schulleitung
• Betreuungslehrer:in
• Schulpsychologische 
 Beratungsstelle

• Supervision
• ...

VON BEOBACHTUNGEN 
UND AUSSAGEN DES 
KINDES

Verfassen Sie Gedächtnis-
protokolle – mit Datum – 
über Verhaltensweisen und 
Erzählungen des Kindes 
in seiner eigenen Sprache. 

Gehen Sie in Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen* über 
deren Wahrnehmungen. 

Durch dieses Zusammenfügen von 
 Beobachtungen kann sich Ihre Sorge 
 bestätigen oder entkräften.

Bleiben Sie o� en für Signale der  Kinder, 
um sie als mögliche Hilferufe wahr-
zunehmen. 

* Es ist rechtlich zulässig, dass Hortpersonal und Lehr-
kräfte vor einer Gefährdungsmeldung ihre Beobachtun-
gen miteinander besprechen. (Stellungnahme Bildungs-
direktion OÖ | Art. 6 Abs. 1 lit d DSGVO iVm.  § 327 B-KJHG)

Geben Sie dem Kind die Sicherheit, dass 
Sie als Vertrauensperson zur Verfügung 
stehen, ohne es zu drängen. Versprechen 
Sie dem Kind nur, was Sie auch einhalten 
können !  Sprechen Sie mit den Erziehungs-
berechtigten über Ihre Beobachtungen 
und Sorge um das Kind. Vermeiden Sie 
Hypothesen und Vermutungen, was ge-
schehen sein könnte – der Druck auf das 
Kind könnte so noch verstärkt werden.
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Vertrauensperson des Kindes ! Informationen über Kinderrechte 
und Wissen über den eigenen Körper sind für alle Kinder und 
Jugendliche wichtig. Nützen Sie Präventionsprogramme ! 
Zum Beispiel „Mein Körper gehört mir“ vom Österreichischen 
Zentrum für Kriminalprävention – www.aktiv4u.at.

Für Kontakte

bitte wenden!

INNERSCHULISCHE 
UNTERSTÜTZUNGSSYSTEME – 
INFORMATION 
DER SCHULLEITUNG
Pädagog:innen als 
Vertrauenspersonen von 
betro� enen Kindern fühlen 
sich oftmals mit ihrer Sorge 
alleingelassen. 

Gewalt kann niemand 
alleine lösen!

Holen Sie sich 
Unterstützung ! 
• Schulleitung
• Betreuungslehrer:in
• Schulpsychologische 
 Beratungsstelle

• Supervision
• ...

VON BEOBACHTUNGEN 
UND AUSSAGEN DES 
KINDES

Verfassen Sie Gedächtnis-
protokolle – mit Datum – 
über Verhaltensweisen und 
Erzählungen des Kindes 
in seiner eigenen Sprache. 

Gehen Sie in Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen* über 
deren Wahrnehmungen. 

Durch dieses Zusammenfügen von 
 Beobachtungen kann sich Ihre Sorge 
 bestätigen oder entkräften.

Bleiben Sie o� en für Signale der  Kinder, 
um sie als mögliche Hilferufe wahr-
zunehmen. 

* Es ist rechtlich zulässig, dass Hortpersonal und Lehr-
kräfte vor einer Gefährdungsmeldung ihre Beobachtun-
gen miteinander besprechen. (Stellungnahme Bildungs-
direktion OÖ | Art. 6 Abs. 1 lit d DSGVO iVm.  § 327 B-KJHG)

Geben Sie dem Kind die Sicherheit, dass 
Sie als Vertrauensperson zur Verfügung 
stehen, ohne es zu drängen. Versprechen 
Sie dem Kind nur, was Sie auch einhalten 
können !  Sprechen Sie mit den Erziehungs-
berechtigten über Ihre Beobachtungen 
und Sorge um das Kind. Vermeiden Sie 
Hypothesen und Vermutungen, was ge-
schehen sein könnte – der Druck auf das 
Kind könnte so noch verstärkt werden.
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https://kinderschutzzentren-ooe.at/
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